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§ 58 BAO Übergang der
Zuständigkeit

 BAO - Bundesabgabenordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

§ 58.

Die Zuständigkeit des einen Finanzamtes endet in dem Zeitpunkt, in dem das andere Finanzamt von den seine

Zuständigkeit begründenden Voraussetzungen Kenntnis erlangt. Vom Übergang der Zuständigkeit ist der

Abgabep5ichtige zu verständigen. Solange er nicht verständigt worden ist, kann er Anbringen an jedes Finanzamt

richten.
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